
Schnelle Erreichbarkeit, fachlich fundierte Informationen oder 

auch umgehende Erledigung. All das sind Attribute, die Sie 

von Ihrem Versicherer erwarten können. Mit unserem Kunden-

Service-Zentrum stellen wir sicher, dass Ihre Erwartungen auch 

in diesen Punkten nicht enttäuscht werden. 

So erreichen Sie uns.

Sie möchten eine Expertin bzw. einen Experten in Ihrer Nähe 

sprechen? Ihre Ansprechpartner bei der DANV sind einmal nicht 

erreichbar? Sie wünschen weitere Informationen zu unseren 

Produkten oder über uns? Telefonisch, via E-Mail und natürlich 

auch im Internet sind wir gern für Sie da. 

0180 1 000747
(3,9 ct / Min.: dt. Festnetz; max. 42 ct / Min.: dt. Mobilfunknetze)

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

dav@danv.de
www.danv.de

Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen!

Rechnen Sie mit allem. 
Nur nicht mit dem Staat.

Die Risiken kennen. Und vorsorgen!

„Mir passiert schon nichts!“ oder „Ich kann doch gar nicht berufsun-

fähig werden!“ heißt es oft, wenn das Thema Berufsunfähigkeit zur 

Sprache kommt. Jedoch denken die meisten da an Unfälle, nicht aber 

an die vielen weiteren Ursachen, die einen plötzlich berufsunfähig 

werden lassen können. Dass hier durchaus Grund zur Sorge besteht, 

zeigt ein Blick in unsere Statistik:

Arbeitet man nun, um zu leben, oder lebt man, um 

zu arbeiten? Egal, wie Ihre Antwort darauf aussieht, 

im Falle einer Berufsunfähigkeit stehen Sie vor weit-

aus wichtigeren Fragen. 

Denn die gesetzliche Absicherung bietet keinen aus-

reichenden Schutz. Und auch die öffentlich-rechtlichen 

Versorgungswerke der Rechtsanwälte, Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer leisten nur, wenn die berufl i che 

Tätigkeit eingestellt wird. In der Regel ist das ver-

bunden mit der Rückgabe der Zulassung bzw. Be -

stellung und bedeutet ebenfalls erhebliche fi nan-

zielle Einbußen.

Ursachen für Berufsunfähigkeit

Hautkrankheiten  0,33 %
Infektionen  0,50 %
Harn- und Geschlechtsorgane 0,80 % 
Drogenmissbrauch  0,80 % 
Nicht näher bezeichnet 0,90 % 
Verdauungsorgane  1,30 %
Aids 1,30 % 
Blutkrankheiten 1,40 % 
Atmungsorgane 1,40 % 
Unfälle, Suizid, Gewalt 4,10 % 
Stoffwechselerkrankungen 4,10 %
Bewegungsapparat 11,80 %
Herz und Kreislauf 22,50 %
Nerven- und Geisteskrankheiten 23,40 %
Bösartige Neubildungen 25,10 %

Quelle: DANV-interne 10-Jahres-Erhebung der Leistungsfälle bei Versicherten

Schützen Sie die Basis Ihrer Zukunft!

Ausgezeichnete Absicherung.

Für die ergänzende Absicherung vor Berufsunfähigkeit bieten wir mit 

der TOP-IZ den beruhigenden Schutz, wenn Sie berufsunfähig werden. 

Die TOP-IZ überzeugt mit besonders vorteilhaften Bedingungen und 

setzt in puncto Absicherung Maßstäbe. 

Das bestätigen auch die renommierten Rating-Agenturen MORGEN 

& MORGEN und Franke & Bornberg, die unserer TOP-IZ ein „Ausge-

zeichnet“ bzw. ein beeindruckendes „Hervorragend“ attestieren.

In jedem Fall ergibt sich durch die Berufsunfähigkeit eine gefährliche 

Versorgungslücke, die es zu schließen gilt, damit der Lebensstandard 

erhalten bleibt. Mit unserer zusätzlichen Absicherung vor Berufsun-

fähigkeit, die wir Ihnen in Verbindung mit unseren Lebens- und Renten-

versicherungen bieten, können Sie nicht nur Sicherheit vor den fi nan- 

ziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit aufbauen. 

Sondern auch die Sicherheit genießen, dass Ihr persönliches Investment 

in Ihre berufl iche Zukunft nicht verloren geht. Schließlich haben Sie 

mit einer wertvollen, aufwendigen Ausbildung und oft auch mit dem 

Schritt in die Freiberufl ichkeit die Basis für Ihre Zukunft legen wollen. 

Genau diese Basis würden Sie aber durch eine Berufsunfähigkeit und 

ohne entsprechenden Schutz davor verlieren!

Ihre Arbeitskraft ist kostbar!

Absicherung bei Berufsunfähigkeit. 

www.danv.de

 Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: 
Selbstverständlich können Sie bei der ERGO Lebensversicherung AG der Nutzung 
und Übermittlung Ihrer Daten für unsere Werbezwecke widersprechen.

© ERGO Lebensversicherung AG | 22287 Hamburg | 500 60 683 | 01.2011 | MKHA3HH

Besonderer Schutz für 

die Mitglieder des 

Deutschen Anwaltvereins!

***** 
(ausgezeichnet) 

02.2010
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Die Vorteile unserer 
ergänzenden Berufsun-
fähigkeitsabsicherung!

Unsere ergänzende Absicherung vor Berufsunfähig-

keit bieten wir vor allem den rechts-, wirtschafts-, 

steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufen. 

Die Leistungen und Bedingungen spiegeln dabei die 

exklusive Ausrichtung auf diese anspruchsvollen Kun-

den wider. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die 

wir Ihnen bieten.

• Leistung, wenn es für Sie darauf ankommt!

  Wir erbringen die vereinbarten Leistungen, wenn Sie Ihren zuletzt 

ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 

ausgestaltet war, ganz oder teilweise nicht mehr ausüben können 

aufgrund von 

- Krankheit, 

- Körperverletzung oder

- mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall.

  Die Berufsunfähigkeit ist ärztlich nachzuweisen und muss voraus-

sichtlich ununterbrochen bestehen für mind. 6 Monate (Top-IZ-Be-

dingungen).

• Keine Verweisung

  Wir verzichten auf die bei anderen Versicherern zum Teil eingesetzte 

Verweisungsklausel auf andere Tätigkeiten. Bei einer medizinisch 

eindeutig festgestellten Berufsunfähigkeit ist es für unsere Leistungs-

pfl icht ohne Bedeutung, ob und inwieweit Sie noch berufstätig 

sind. Oder ob anschließend erworbene Fähigkeiten bzw. berufl iche 

Umorganisationen Ihnen eine neue Berufstätigkeit ermöglichen 

würden. 

Das gilt übrigens auch für Studierende der Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaften im Examensjahr. Sie gehen also bereits in 

jungen Jahren auf Nummer sicher. 

• Keine Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

  Bei Geltendmachung oder Nachprüfung einer anerkannten Berufsunfä-

higkeit erfolgt durch uns keine Überprüfung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse!

• Verkürzter Prognosezeitraum bei der TOP-IZ

  Der Prognosezeitraum für die ärztliche Voraussage der Berufsunfähig-

keitsdauer beträgt bei der TOP-IZ nur „voraussichtlich 6 Monate unun-

terbrochen“. Ein entscheidender Vorteil gegenüber den gängigen Be-

dingungswerken, die hier oftmals einen Prognosezeitraum von 3 Jahren 

vorsehen.

• Rückwirkende Leistungen

  Bei ununterbrochener, 6-monatiger Berufsunfähigkeit, die nicht sofort 

erkennbar war, leistet unsere TOP-IZ rückwirkend ab dem Eintritt der 

Berufsunfähigkeit.

• Zinslose Beitragsstundung

  Die Beiträge werden auf Antrag bis zur Leistungsentscheidung ge-

stundet. 

• Vierteljährliche Leistung im Voraus

  Wurde eine Berufsunfähigkeitsrente vereinbart, zahlen wir diese viertel-

jährlich im Voraus.

• Weltweiter Versicherungsschutz

  Der Versicherungsschutz gilt weltweit und bleibt auch bestehen, wenn 

Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen.

• Verzicht auf zeitlich befristete Leistungsanerkenntnis

  Grundsätzlich verzichten wir auf eine zeitlich begrenzte Leistungsaner-

kenntnis. Wenn Ihr Anspruch anerkannt ist, erhalten Sie für die Dauer 

der Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen, längstens jedoch bis 

zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Leistungsdauer. Nur bei Perso-

nen, die bereits mehr als 3 Jahre vor Einritt einer Berufsunfähigkeit aus 

dem Berufsleben ausgeschieden sind, sowie bei Schülern / innen, Studie-

renden und Auszubildenden können wir ein zeitlich begrenztes Aner-

kenntnis aussprechen.

• Nachversicherungsgarantie

  Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den Versicherungsschutz 

aus der Hauptversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen. 

Diese Möglichkeit bezieht sich in der Regel auch auf Ihren Berufsunfä-

higkeitsschutz.

• Hohe Flexibilität

  Wir halten Sie fl exibel und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Versiche-

rungsschutz an veränderte unvorhersehbare Lebenssituationen anzupas-

sen. Beispielsweise bei Arbeitslosigkeit oder fi nanziellen Engpässen.

• Vertragslaufzeit mit Gestaltungsoptionen

  Die maximale Vertragslaufzeit kann so gewählt werden, dass die private 

Altersvorsorge an die Leistungsdauer des Berufsunfähigkeitsschutzes 

anschließt.

•  Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne 

Gesundheitsprüfung bei Rentenversicherungen

  Bei einer Beitragsbefreiung zu Rentenversicherungen verzichten wir bis 

zu einem Eintrittsalter von 48 Jahren und einem monatlichen Gesamtbe-

trag von 250 EUR auf eine Gesundheitsprüfung. Es besteht jedoch eine 

3-jährige Karenzzeit für krankheitsbedingte Berufsunfähigkeit. Sollte 

diese unfallbedingt sein, genießen Sie sofortigen Versicherungsschutz.

• Zuverlässige Absicherung

  Wir erkennen berechtigte Leistungsansprüche ohne großes „Wenn und 

Aber“ an. Auf unsere Leistungsversprechen ist also Verlass. Das beweist 

nicht zuletzt die niedrige Prozessquote von 0 %!

Kompetenz, auf die Sie bauen können!

Seit mehr als 100 Jahren engagiert sich die DANV als berufsständi-

scher Partner. Als Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG 

sind wir zudem eingebunden in eine der größten Versicherungsgrup-

pen Europas und haben damit einen leistungsfähigen und fi nanz-

starken Partner an unserer Seite. 

Die clevere Kombi: 
Krankentagegeld und Berufsunfähigkeitsschutz!

Mit einer Krankentagegeldversicherung bei der DKV (Deutsche 

Krankenversicherung AG) ist Ihr Einkommensverlust bei vorü-

bergehender Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall 

abgesichert. Sollte aus dieser vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 

dann eine Berufsunfähigkeit werden, greift unser Berufsunfähigkeits-

schutz. Ihr Vorteil: Keine Lücke in der Absicherung bzw. im Übergang! 

In der Regel ist der Begriff „Berufsunfähigkeit“ bei Kranken- und Le-

bensversicherungen eigenständig defi niert. Nicht so bei der DKV und 

DANV, hier sorgt eine abgestimmte Leistungspfl ichtprüfung dafür, 

dass Sie nahtlos abgesichert sind!

Ihre besonderen Vorteile durch den 
Rahmenvertrag:

•  Berufsunfähigkeitsschutz bis 24.000 EUR BU Jahresrente 

ab Berufseintritt (ohne Einkommensnachweis) möglich

•  Berufsunfähigkeitsschutz bis 36.000 EUR BU Jahresrente 

ab Berufseintritt (ohne Einkommensnachweis) möglich, 

bei Anrechnung nur der Hälfte der Ansprüche gegen ein 

Versorgungswerk

•  Wahlweise Leistungen ab 50 % Berufsunfähigkeit oder 

gestaffelte Leistungen ab 25 % Berufsunfähigkeit
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